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Beratungsfolge:

Hauptausschuss

Stadtverordnetenversammlung

16.10.2014

23.10.2014

Vorberatung

Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die als Anlage 1 beigefügte Satzung der Stadt

Eberswalde über die Erhebung von Beiträgen für straßenbauliche Maßnahmen (Kurztitel:
Straßenausbaubeitragssatzung - SABS) vom 18.10.2001.

Bogjnski

Bürgermeister

Anlagen
Anlage 1 - Satzung der Stadt Eberswalde über die Erhebung von Beiträgen für
straßenbauliche Maßnahmen (Kurztitel: Straßenausbaubeitragssatzung - SABS)

vom 18.10.2001
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Anlage 2 - Wortlaut des § 7 der Satzung der Stadt Eberswalde über die Erhebung

von Beiträgen für straßenbauliche Maßnahmen (Kurztitel: Straßenausbaubeitrags-

satzung - SABS) vom 18.10.2001 - alte und neue Fassung -

Fin. Auswirkungen: Ja: ö Nein:

Haus-

haltsjahr

Ertrag / Aufwand

bzw. Einzahlung/

Auszahlung

Produkt-

gruppe

Sachkonto Planansatz gesamt

(in€)

Aktueller

Ertrag bzw.

Aufwand

(in€)

a) Erqebnishaushalt:

b) Finanzhaushalt: (für Investitionen Maßnahmenummer:

Wirtschaftlichkeitsberechnung liegt als Anlage bei: Ja: G

nicht erforderlich: Kl

Erläuterung:

Abstimmung mit der Behindertenbeauftragten erforderlich: Ja: G Nein:

Abstimmung erfolgte: Ja: G Nein:

Mitzeichnung Amtsleiter/in: Mitzeichnung Kämmerer/in: Mitzeichnung Dezernent/in:

Sachverhaltsdarstellung:

In einem verwaltungsgerichtlichen Verfahren, das seit dem Jahr 2010 bei dem Verwaltungs-
gericht Frankfurt (Oder) anhängig ist, hat im September 2014 eine mündliche Verhandlung

stattgefunden.

Den Gegenstand des Verfahrens bildet ein Straßenausbaubeitragsbescheid aus dem Jahr

2009, mit dem ein Anlieger zu Straßenausbaubeiträgen herangezogen worden ist.
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Das Gericht hat in der mündlichen Verhandlung zu erkennen gegeben, dass sie die Eck-

grundstücksregelung in § 7 der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Eberswalde aus

dem Jahr 2001 für unwirksam erachtet und der Auffassung ist, dass die Unwirksamkeit des

§ 7 die Nichtigkeit der gesamten Satzung zur Folge hat.

Die Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Eberswalde aus dem Jahr 2001 ist in verschie-

denen Verfahren bislang durch das Verwaltungsgericht nicht beanstandet worden. In der-

selben Angelegenheit ist bereits ein verwaltungsgerichtliches Eilverfahren durchgeführt

worden, in dem die Stadt Eberswalde obsiegt hat.

Die angesprochene satzungsrechtliche Frage ist lediglich für die verfahrensgegenständliche

Veranlagung von Bedeutung. Alle übrigen Straßenausbaumaßnahmen, die in den zeitlichen

Geltungsbereich der Satzung fallen, sind bereits endgültig abgerechnet.

Um in dem noch laufenden verwaltungsgerichtlichen Verfahren prozessuale Nachteile, die

sich aus der Rechtsauffassung des Gerichts ergeben können, auszuschließen, soll die

Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Eberswalde aus dem Jahr 2001 mit Rückwirkung

geheilt werden. Hierzu wird die in der Anlage beigefügte Satzung der Stadt Eberswalde über

die Erhebung von Beiträgen für straßenbauliche Maßnahmen (Kurztitel: Straßenausbau-

beitragssatzung - SABS) vom 18.10.2001 rückwirkend auf den 06.11.2001 in Kraft gesetzt.

Eine inhaltliche Änderung der Satzung ist hiermit nicht verbunden. Die rückwirkende

Korrektur dient lediglich der Fehlerbehebung.

Der Anlage 2 ist der Wortlaut des § 7 der Satzung der Stadt Eberswalde über die Erhebung

von Beiträgen für straßenbauliche Maßnahmen (Kurztitel: Straßenausbaubeitragssatzung -

SABS) vom 18.10.2001 in der alten und in der neuen Fassung zu entnehmen.
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Anlage 1 zur Beschlussvorlage „Satzung der Stadt Eberswalde über die Erhebung von

Beiträgen für straßenbauliche Maßnahmen (Kurztitel: Straßenausbaubeitragssatzung -

SABS) vom 18.10.2001"

für den Hauptausschuss am 16.10.2014
für die Stadtverordnetenversammlung am 23.10.2014

Stadt Eberswalde

Der Bürgermeister

Satzung der Stadt Eberswalde

über die Erhebung von Beiträgen für straßenbauliche Maßnahmen

(Kurztitel: Straßenausbaubeitragssatzung - SABS) vom 18.10.2001

Auf Grund der §§ 3 und 28 Abs. 2 S. 1 Nr. 9 der Kommunalverfassung des Landes Branden-

burg (BbgKVerf) und der §§1,2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Bran-

denburg (KAG) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Eberswalde in ihrer Sitzung

am 23.10.2014 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Beitragstatbestand

Zum Ersatz des Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung

und Erneuerung von Anlagen im Bereich der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze und als

Gegenleistung für die durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme den Eigentümern, Erb-

bauberechtigten und Nutzern im Sinne des § 11 Abs. 3 dieser Satzung der erschlossenen

Grundstücke erwachsenden wirtschaftlichen Vorteile erhebt die Stadt Eberswalde Beiträge

nach Maßgabe dieser Satzung.

§ 2 Umfang des beitragsfähigen Aufwandes

(1) Beitragsfähig ist insbesondere der Aufwand für

1. den Erwerb (einschließlich Erwerbsnebenkosten) und die Freilegung der für

die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Erneuerung und Verbesserung der
Verkehrsanlagen benötigten Grundflächen,

2. den Wert der von der Stadt Eberswalde aus ihrem Vermögen bereitgestellten

Grundstücke zum Zeitpunkt des Beginns der Maßnahme,

Seite 1 von 9



3. die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung der

a) Fahrbahn,

b) Bordsteine,

c) Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen,

d) Gehwege,

e) Radwege,

f) gemeinsame Geh- und Radwege,

g) Beleuchtungseinrichtungen,

h) Entwässerungseinrichtungen,

i) Böschungen, Schutz- und Stützmauern,

j) Parkflächen einschließlich Standspuren und Bushaltebuchten,

k) unselbstständige Grünanlagen,

4. die Beauftragung Dritter mit der Planung und Bauleitung.

(2) Die Fahrbahnen der Ortsdurchfahrten von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen sind

nur in so weit beitragsfähig, als sie breiter sind als die anschließenden freien Strecken.

(3) Nicht beitragsfähig sind die Kosten

1. für die laufende Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen, Wege und

Plätze,

2. für Hoch- und Tiefstraßen sowie für Brücken, Tunnel und Unterführungen mit

den dazu gehörenden Rampen.

§ 3 Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes

Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlichen Aufwendungen ermittelt.

§ 4 Anteil der Stadt Eberswalde und der Beitragspflichtigen am Aufwand

(1) Die Stadt Eberswalde trägt den Teil des Aufwandes der

a) auf die Inanspruchnahme der Anlagen durch die Allgemeinheit entfällt,

b) bei der Verteilung des Aufwandes nach § 5 auf ihre eigenen Grundstücke ent-

fällt.

Der übrige Teil des Aufwandes ist von den Beitragspflichtigen zu tragen.
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(2) Der Anteil der Beitragspflichtigen am Aufwand nach Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt fest-

gesetzt:

1. bei Anliegerstraßen auch verkehrsbe-

ruhigte Wohnstraßen 65v.H.

2. bei Haupterschließungsstraßen:

a) für Fahrbahnen, Trenn-, Seiten-, Rand-

und Sicherheitsstreifen, sowie Böschungen,

Schutz- und Stützmauern,

Bushaltebuchten 40v.H.

b) für Geh und Radwege,

- auch als gemeinsame Geh- und Radwege,

für Bordsteine, sowie für

unselbstständige Grünanlagen 60 v.H.

c) für Beleuchtung und Oberflächenent-

wässerung 50 v.H.

d) für Parkflächen auch Standspuren ohne

Bushaltebuchten 60 v.H.

3. bei Hauptverkehrsstraßen:

a) für Fahrbahnen, Trenn-, Seiten-, Rand-

und Sicherheitsstreifen sowie Böschungen,

Schutz- und Stützmauern,

Bushaltebuchten 30 v.H.

b) für Geh- und Radwege,

- auch als gemeinsame Geh- und Radwege

Bordsteine, sowie für

unselbständige Grünanlagen 50 v.H.

c) für Beleuchtung und Oberflächenent-
wässerung 40 v.H.

d) für Parkflächen auch Standspuren ohne

Bushaltebuchten 60 v.H.
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4. Gemeindeverbindungsstraßen 75 v.H.

(3) Bei den in Abs. 2 Nr. 1 bis 3 genannten Anlagen handelt es sich um Anlagen in be-

planten (§§ 30, 12 BauGB) wie-unbeplanten Gebieten (§§ 33, 34 BauGB).

(4) Im Sinne des Absatzes 2 gelten als

1. Anliegerstraßen:

Straßen, die überwiegend der Erschließung der angrenzenden oder der durch

private Zuwegung mit ihnen verbundenen Grundstücke dienen,

. 2. Haupterschließungsstraßen:

Straßen, die der Erschließung von Grundstücken und gleichzeitig dem Ver-

kehr innerhalb von Baugebieten oder innerhalb von im Zusammenhang be-

bauten Ortsteilen dienen - soweit sie nicht Hauptverkehrsstraßen nach Nr. 3

sind,

3. Hauptverkehrsstraßen:

Straßen, die dem durchgehenden innerörtlichen Verkehr oder dem überörtli-

chen Durchgangsverkehr dienen, insbesondere Bundes-, Landes- und Kreis-

straßen mit Ausnahme der Strecken, die außerhalb von Baugebieten und von

den im Zusammenhang bebauten Ortsteilen liegen.

4. Gemeindeverbindungsstraßen:

Gemeindestraßen außerhalb der geschlossenen Ortslage und außerhalb ei-

nes im Bebauungsplan festgesetzten Baugebietes, die überwiegend dem Ver-

kehr zwischen benachbarten Gemeinden oder Gemeindeteilen dienen oder zu

dienen bestimmt sind.

(5) Für Anlagen, die in Absatz 2 bis 4 nicht erfasst sind bestimmt die Stadtverordneten-

versammlung der Stadt Eberswalde den Anteil der Beitragspflichtigen im Einzelfall durch

Satzung.

§ 5 Verteilung des umlagefähigen Aufwandes

(1) Der nach den §§ 2 bis 4 ermittelte Aufwand wird auf die Grundstücke, denen die An-

lage durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme wirtschaftliche Vorteile bietet, nach dem
Verhältnis ihrer Flächen verteilt. Dabei werden Art und Maß der Nutzung der Grundstücke

durch eine Vervielfältigung der Fläche bzw. den nach dem Abs. 3 zu ermittelnden Teilflächen

mit den in den Absätzen 5 bis 8 bestimmten Faktoren berücksichtigt.

(2) Als Fläche im Sinne des Absatzes 1 gilt grundsätzlich die in vollen Quadratmetern

gemessene Grundstücksfläche im Sinne des Grundbuchrechts.
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(3) Für bebaute bzw. gewerblich genutzte Grundstücke im Außenbereich (§ 35 BauGB)

wird der Faktor für die bebauten oder gewerblich genutzten Teilflächen und in sonstiger Wei-

se genutzten Teilflächen jeweils gesondert ermittelt. Als bebaute Teilfläche gilt die Grundflä-

che der Gebäude ohne Nebenanlagen geteilt durch die Grundflächenzahl 0,2, höchstens

jedoch die tatsächliche Fläche des Grundstücks.

(4) Zur Berücksichtigung von Art und Maß der Nutzung werden die nach Absatz 2 und 3

ermittelten Fläche vervielfacht mit:

a) 1,25 bei einer Bebaubarkeit mit einem Vollgeschoss,

b) 1,5 bei einer Bebaubarkeit mit zwei Vollgeschossen,

c) 1,75 bei einer Bebaubarkeit mit drei Vollgeschossen,

d) 2,0 bei einer Bebaubarkeit mit vier Vollgeschossen,

e) 2,25 bei einer Bebaubarkeit mit fünf Vollgeschossen,

f) 2,5 bei einer Bebaubarkeit mit sechs Vollgeschossen,

jedes weitere Vollgeschoss wird dadurch berücksichtigt, dass dem

Faktor 2,5 pro Vollgeschoss ein weiterer Faktor von 0,25 hinzuge-

rechnet wird.

g) 0,5 bei Grundstücken die nicht baulichen oder gewerblichen, sondern nur

in vergleichbarer Weise (z. B. Kirchengrundstücke, Friedhöfe, Sport-

anlagen, Campingplätze, Freibäder, Dauerkleingärten im Sinne des

Bundeskleingartengesetzes) genutzt werden,

h) 0,02 bei land-oder forstwirtschaftlicher Nutzung.

(5) Für Flächen innerhalb des Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes ergibt sich die

Zahl der Vollgeschosse wie folgt:

a) Ist die Zahl der Vollgeschosse festgesetzt, aus der höchstzulässigen Zahl der

Vollgeschosse.

b) Sind nur Baumassenzahlen festgesetzt, gilt als Zahl der Vollgeschosse die

Baumassenzahl geteilt durch 2,8 (wobei Bruchzahlen kleiner als 0,5 auf die

vorausgehende Zahl abgerundet und ab 0,5 auf die nächste volle Zahl aufge-

rundet werden).
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c) Ist nur die zulässige Gebäudehöhe festgesetzt, gilt als Zahl der Vollgeschosse

die höchstzulässige Gebäudehöhe geteilt durch 2,8 (wobei Bruchzahlen klei-

ner als 0,5 auf die vorausgehende Zahl abgerundet und ab 0,5 auf die nächste

volle Zahl aufgerundet werden).

Ist tatsächlich eine höhere als die festgesetzte Zahl der Vollgeschosse vorhanden oder zuge-

lassen, so ist diese zu Grunde zu legen. Dies gilt entsprechend, wenn die zulässige Bau-

massenzahl oder die höchstzulässige Gebäudehöhe überschritten wird.

(6) Für Flächen außerhalb des Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes oder für Flä-

chen, für die ein Bebauungsplan die Zahl der Vollgeschosse, die Baumassenzahl oder die

Gebäudehöhe nicht festsetzt, ergibt sich die Zahl der Vollgeschosse

a) bei bebauten Grundstücken aus der Höchstzahl der tatsächlich vorhandenen

Vollgeschosse. Ist die Zahl der Vollgeschosse wegen der Besonderheit des

Bauwerkes nicht feststellbar, gilt als Zahl der Vollgeschosse die Höhe des

Bauwerkes geteilt durch 2,2 (wobei Bruchzahlen kleiner als 0,5 auf die vo-

rausgehende Zahl abgerundet und ab 0,5 auf die nächste volle Zahl aufgerun-

det werden). Bleibt die so ermittelte Zahl der Vollgeschosse hinter der nach

dem BauGB rechtlich für dieses Grundstück zulässigen Zahl der Vollgeschos-

se zurück, ist die nach dem BauGB rechtlich zulässige Zahl zu Grunde zu le-

gen.

b) bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken aus der nach dem BauGB

rechtlich zulässigen Zahl der Vollgeschosse.

c) Bei Grundstücken, auf denen keine Bebauung zulässig ist, die aber gewerb-

lich genutzt werden können, werden zwei Vollgeschosse zu Grunde gelegt.

(7) Als Vollgeschosse im Sinne dieser Satzung gelten die Geschosse, die nach landes-

rechtlichen Vorschriften Vollgeschosse sind.

(8) Zur Berücksichtigung der unterschiedlichen Art der Nutzung werden die in den Absät-

zen 4, 5 und 6 Buchstabe a) und b) bestimmten Faktoren jeweils um 0,5 erhöht:

a) bei Grundstücken, in durch Bebauungsplan festgesetzten Kern-, Gewerbe-

und Industriegebieten sowie Sondergebieten mit der Nutzungsart: Einkaufs-

zentren und großflächige Handelsbetriebe, Hafengebiet;

b) bei Grundstücken in Gebieten, in denen ohne Festsetzung durch Bebauungs-

plan eine Nutzung wie in den unter Buchstabe a) genannten Gebieten vor-

handen oder zulässig ist;
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c) bei Grundstücken außerhalb der unter a) und b) bezeichneten Gebiete, die

gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise genutzt werden (z.B. Grundstü-

cke mit Büro-, Verwaltungs-, Post-, Bahn-, Krankenhaus und Schulgebäuden),

wenn diese Nutzung nach Maßgabe der Geschossflächen überwiegt. Liegt ei-

ne derartige Nutzung ohne Bebauung oder zusätzlich zur Bebauung vor, gilt

die tatsächlich so genutzte Fläche als Geschossfläche.

(9) Als Festsetzungen eines Bebauungsplanes im Sinne dieser Satzung gelten auch die

Festsetzungen

a) eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes nach § 12 BauGB,

b) einer Satzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB,

c) einer Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB und

d) eines noch in der Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes oder eines noch

in der Aufstellung befindlichen vorhabenbezogenen Bebauungsplanes, soweit

der Verfahrensstand nach § 33 BauGB erreicht ist.

§ 6 Abschnitte von Anlagen

(1) Für selbständig benutzbare Abschnitte einer öffentlichen Anlage kann der Aufwand

jeweils gesondert ermittelt und veranlagt werden.

(2) Erstreckt sich eine Maßnahme auf mehrere Straßenabschnitte, für die sich nach § 4

Abs. 2 unterschiedliche Anteile der Beitragspflichtigen ergeben, so sind die Straßenabschnit-

te gesondert zu veranlagen.

§ 7 Mehrfacherschließung

Für Grundstücke, die von mehr als einer vollständig in der Baulast der Stadt Eberswalde

stehenden Anlage im Sinne des § 4 erschlossen werden, wird der sich nach den Regelungen

dieser Satzung ergebende Straßenbaubeitrag nur zu zwei Dritteln erhoben (Mehrfacher-
schließungsermäßigung). Den Restbetrag trägt die Stadt Eberswalde.
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§ 8 Kostenspaltung

Der Beitrag kann für

1. Fahrbahn,

2. Radweg,

3. Gehweg,

4 gemeinsamer Geh- und Radweg,

5. Beleuchtungseinrichtung,

6. Entwässerungseinrichtungen,

7. unselbständige Grünanlagen,

8. Parkflächen,

gesondert und in beliebiger Reihenfolge erhoben werden.

§ 9 Vorausleistungen

Sobald mit der Durchführung der Maßnahme begonnen worden ist, kann die Stadt Ebers-

walde Vorausleistungen in angemessener Höhe erheben.

§ 10 Ablösung des Beitrages

Der Straßenausbaubeitrag kann durch öffentlich-rechtlichen Vertrag abgelöst werden. Der

Ablösebetrag richtet sich nach der voraussichtlichen Höhe des nach Maßgabe dieser Sat-

zung zu ermittelnden Straßenausbaubeitrages. Ein Anspruch auf Abschluss eines Ablöse-

vertrages besteht nicht.

§ 11 Beitragsschuldner

(1) Beitragsschuldner ist derjenige, der im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbe-

scheides Eigentümer des Grundstücks ist.

(2) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so tritt an die Stelle des Eigentü-

mers der Erbbauberechtigte.

(3) Besteht für das Grundstück ein Nutzungsrecht, so tritt der Nutzer an die Stelle des

Eigentümers.
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Nutzer sind die in § 9 des Sachenrechtsbereinigungsgesetzes vom 21. September 1994

(BGBI. l S. 2457) genannten natürlichen und juristischen Personen des privaten und des

öffentlichen Rechts. Die Beitragspflicht dieses Personenkreises entsteht nur, wenn zum

Zeitpunkt der Fälligkeit des Beitrages das Wahlrecht über die Bestellung eines Erbbau-

rechts oder den Ankauf des Grundstücks gemäß den §§15 und 16 des Sachenrechtsberei-

nigungsgesetzes bereits ausgeübt und gegen den Nutzer keine nach dem Sachenrechts-

bereinigungsgesetz statthaften Einreden und Einwendungen geltend gemacht worden sind,

andernfalls bleibt die Beitragspflicht des Grundstückseigentümers unberührt.

(4) Mehrere Eigentümer, Erbbauberechtigte und Nutzer haften als Gesamtschuldner für

die selbe Schuld.

§ 12 Fälligkeit

Der Beitrag und die Vorausleistung wird einen Monat nach Bekanntgabe des jeweiligen Ab-

gabenbescheides fällig.

§ 13 Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 06.11.2001 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 08.06.1999 über die Erhebung von Beiträgen für

straßenbauliche Maßnahmen in der Stadt Eberswalde (Straßenausbaubeitragssatzung) in

der Fassung der 2. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für

straßenbauliche Maßnahmen der Stadt Eberswalde vom 06.04.1999 außer Kraft.

Eberswalde, den

Boginski

Bürgermeister Siegel
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Anlage 2 zur Beschlussvorlage „Satzung der Stadt Eberswalde über die Erhebung von

Beiträgen für straßenbauliche Maßnahmen (Kurztitel: Straßenausbaubeitragssatzung -

SABS)vom 18.10.2001"

für den Hauptausschuss am 16.10.2014

für die Stadtverordnetenversammlung am 23.10.2014

Wortlaut des § 7 der Satzung der Stadt Eberswalde über die Erhebung von Beiträgen

für straßenbauliche Maßnahmen (Kurztitel: Straßenausbaubeitragssatzung - SABS)

vom 18.10.2001 - alte und neue Fassung -

- alte Fassung - - neue Fassung -

§ 7 Eckgrundstücke

Wird das nur für Wohnzwecke bestimmte

oder genutzte Grundstück des Beitrags-

pflichtigen von mehreren Straßen berührt, so

beträgt der Anteil für jede Straßenausbau-

maßnahme 2/3 der unter § 4 Absatz 2 Pkt.

1. genannten Anteile. Ist die festgestellte

Grundstücksfläche größer als 900 m2, so

beschränkt sich die Regelung auf die Teilflä-

che von 900 m2.

§ 7 Mehrfacherschließung

Für Grundstücke, die von mehr als einer

vollständig in der Baulast der Stadt Ebers-

walde stehenden Anlage im Sinne des § 4

erschlossen werden, wird der sich nach den

Regelungen dieser Satzung ergebende

Straßenbaubeitrag nur zu zwei Dritteln erho-

ben (Mehrfacherschließungsermäßigung).

Den Restbetrag trägt die Stadt Eberswalde.
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